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HINWEIS:

Diesevorvertraglichen Informationen sind ein Auszug aus dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt

und solltennur in Verbindung mit diesemgelesen werden.

Solltedieses Dokument von den vorvertraglichen Informationen des Verkaufsprospektes 

abweichen, ist die Fassung des Verkaufsprospektesrechtsverbindlich.



ANHANG 6b    Flossbach von Storch -Multi Asset -Balanced–vorvertragliche Informationen

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 

und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine In-

vestition in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die 

zur Erreichung eines 

Umweltziels oder sozi-

alen Ziels beiträgt, vo-

rausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder so-

zialen Ziele erheblich 

beeinträchtigt und die 

Unternehmen, in die 

investiert wird, Verfah-

rensweisen einer gu-

tenUnternehmens-

führung anwenden.

Name des Produkts:

Flossbach von Storch -

Multi Asset -Balanced

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5299005N0U6ILK6KDX53

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JaJa ☒Nein

☐ Es wird damit ein Mindestanteil

an nachhaltigen Investitionen

mit einemUmweltzielgetätigt:

%

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, dienach der 

EUEU-Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufensind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der

EUEU-Taxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wird damit ein Mindestanteil

an nachhaltigen Investitionen

mit einem sozialenZiel getätigt:

%

☐ Es werden damit ökologische/

soziale Merkmale beworben und

obwohl keine nachhaltigen Inves-

titionen angestrebt werden,

enthält es einen Mindestanteil von

0 %an nachhaltigenInvestitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU-Taxonomie 

als ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es werden damit ökologische/

soziale Merkmale beworben, aber

keine nachhaltigen Investitionen

getätigt.

Die EUEU-Taxonomieist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. DieseVerord-

nung umfasstkein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten. 

Nachhaltige Investitio-

nen mit einem Um-

weltziel könnten taxo-

nomiekonform sein 

oder nicht.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben? 

Flossbach von Storch folgtgruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig ori-

entierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Portfoliounternehmen verantwortungs-

voll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Ak-

tivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang 

der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck geprüft und bewertet. Dafür wer-

den in der Investmentstrategie bestimmte ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt und wo 

möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt.

Folgende ökologische und soziale Merkmale werden dabei als Teil der Investmentstrategie beworben:



Mit Nachhaltigkeits-

indikatoren wird ge-

messen,inwieweit die 

mit dem Finanzpro-

dukt beworbenen 

ökologischen oder so-

zialen Merkmale er-

reichtwerden.

1) Anwendung von Ausschlüssen: 

Der Flossbach von Storch -Multi Asset -Balancedsetzt Ausschlusskriterienmit sozialen und ökologi-

schen Merkmalen um. Dies umfasst den Ausschluss vonInvestitionen in Unternehmen mit bestimmten 

Geschäftsmodellen.Eine Auflistung der Ausschlusskriterien sind unter dem Abschnitt „Welche Nachhal-

tigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merk-

male, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?“ zu finden.n.

2) Mitwirkungspolitik im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen: 

Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategieeine Mitwirkungspolitikimplementiert, um auf eine posi-

tive Entwicklung im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeits-

faktoren bei Investitionen hinwirken zu können. DieMitwirkungspolitikumfasst insbesonderedie The-

menbereiche: Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 

der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Fi-

nanzprodukt beworben werden, herangezogen? 
Zur Erreichung der vom Flossbach von Storch -Multi Asset -Balancedbeworbenen ökologi-

schen und sozialen Merkmale werden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt.

1)1) Anwendung von Ausschlüssen:

Die Erfüllung der angewandten Ausschlüssebasiert auf Umsatzschwellen. Ausgeschlossen 

werden Investitionen in Unternehmen, die 

• >0% ihres Umsatzes mitkontroversenWaffen,

• >10% ihres Umsatzes mit der Produktion und/oderdem Vertrieb von Rüstungsgütern,

• >5% ihres Umsatzes mit der Produktion von Tabakprodukten,

• >30% ihres Umsatzes mit dem Abbau und/oder dem Vertrieb von Kohle erwirtschaften.

Zudem erfolgt ein Ausschluss von Unternehmen, die schwere Verstöße gegen die Prinzipien 

des UN Global Compact ohne positive Perspektiveaufweisen. Von einer positiven Perspektive 

wird ausgegangen, wenndas Unternehmen sich um Aufklärung bemüht und (erste)Maßnah-

men zurBesserung der zum Verstoß führenden Umständeangekündigt oder bereits eingelei-

tet hat. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Staatsemittenten, die laut Freedom House 

Index als „nicht frei“ gelten.

Die Überwachung der Einhaltung der Ausschlusskriterien erfolgt sowohl bevor eine Investition 

getätigt wird als auch fortlaufend, während die Investition gehalten wird. Überwacht wird da-

bei die Einhaltung der Umsatzschwellen und definierten Kriterien anhand von externen und 

internen Daten.

2)2) Mitwirkungspolitik im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen:

Zur Messung möglicher schwerer negativer Auswirkungen der Aktivitäten von Portfoliounter-

nehmen auf Umwelt und Soziales, berücksichtigt Flossbach von Storch die sogenannten 

„wichtigsten nachteiligen Auswirkungen“ (aus dem Englischen kurz „PAIs“oder„principal ad-

verse impacts“) gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. a Verordnung(EU) 2019/2088 (Offenlegungsverord-

nung) im Rahmen des Investmentprozesses. 

Der Flossbach von Storch -Multi Asset -Balancedlegt dabei einen besonderen Fokus auf fol-

gende PAI-Indikatoren: 

Im Themenbereich Treibhausgasemissionen werden die Treibhausgasemissionen Scope 1 und 

2, die Treibhausgasemissionsintensität sowie der COCO2-Fußabdruck auf Basis von Scope 1 und 2 

sowieder Energieverbrauchaus nicht-erneuerbarenEnergiequellen betrachtet. Portfolioun-

ternehmen werden zudem auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand der 

oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren überwacht.

Im Themenbereich Soziales/Beschäftigungwird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Glo-

bal Compact, Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und auf 

Prozesse, um den Prinzipien und Leitsätzenzu entsprechen,geachtet. 



Die Indikatoren der Themenbereiche werden nach Relevanz, Schwere der negativen Auswir-

kungen und Datenverfügbarkeit priorisiert. Die Bewertung basiert nicht auf starren Bandbrei-

ten oder Schwellenwerten, die Unternehmen einhalten oder erreichen müssen, vielmehr wird 

auf eine positive Entwicklung im Umgang mit den Indikatoren geachtetund wo möglich und 

wo nötig auf eine solche hingewirkt. Weitergehende Informationen werden nachfolgend im 

Abschnitt „Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ erläutert. 

WelchessinddieZieledernachhaltigenInvestitionen,diemitdemFi-

nanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhal-

tige Investition zu diesen Zielen bei?
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch -Multi Asset -Balancedbewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 

Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial 

nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch -Multi Asset -Balancedbewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?
Nicht anwendbar.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsät-

zen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der 

Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Ein-

klang?Nähere Angaben:
Nicht anwendbar.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festge-

legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich 

beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EUEU-Kriterienbeigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem 

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EUEU-Kriterienfür ökolo-

gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 

Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EUEU-Kriterienfür 

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen.

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungenhandelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteiligen 

Auswirkungen von In-

vestitionsentschei-

dungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren in den 

Bereichen Umwelt, 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

☒ JaJa

Der Flossbach von Storch -Multi Asset -Balancedberücksichtigt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen der Investitionsentscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIsbzw. PAI-Indika-

toren) gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. a Verordnung(EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) so-

wie einen zusätzlichen klimabezogenen Indikator(„Unternehmen ohne Initiativen zur Verrin-

gerung der CO2-Emissionen“)und zwei zusätzliche soziale Indikatoren („Fehlende Menschen-

rechtspolitik“ und „Fehlende Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung“)

im Investmentprozess. 



Soziales und Beschäf-

tigung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Kor-

ruption und Beste-

chung.

Die Ermittlung, Priorisierung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen er-

folgt anhand spezifischer ESG-Analysen, die individuell für investierte Emittenten/Garanten

erstellt werden und im Chance-Risiko-Profil der Unternehmensanalysen Berücksichtigung fin-

den. Die PAI-Indikatoren werden dabei nach Relevanz, Schwere der negativen Auswirkungen 

und Datenverfügbarkeit priorisiert. Die Bewertung basiert nicht auf starren Bandbreiten oder 

Schwellenwerten, die Unternehmen einhalten oder erreichen müssen, vielmehr wird auf eine 

positive Entwicklung im Umgang mit den PAI-Indikatoren geachtet.

Die Berücksichtigung der PAIs dient auch der Erreichung der vom Flossbach von Storch –Multi As-

set -Balancedbeworbenen ökologischen und sozialen Merkmale: 

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik wird auf eine Verringerung besonders negativer Auswirkungen 

unter anderem bei den Indikatoren Treibhausgasemissionen (Scope 1 und2), sowie bei schweren 

Verstößen gegen die UN Global Compact-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unter-

nehmen hingewirkt. Dies bedeutet: Pflegt eines der Portfoliounternehmen einen unzureichenden 

Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Indikatoren, wird dies beim Unternehmen 

adressiert und versucht, über einen angemessenen Zeitraum hinweg auf eine positive Entwicklung 

hinzuwirken. Leitet das Management die notwendigen Schritte für eine Verbesserung in dieser Zeit 

nicht in ausreichendem Umfang ein, folgen Eskalationsmaßnahmen, darunter fallen die Nutzung 

der Stimmrechte oder der Verkauf der Beteiligung. Zudem können Ausschlüsse, wie die Produktion

und/oder der Vertrieb kontroverser Waffen und der Abbau und/oder der Vertrieb von Kohle, zu ei-

ner Verringerung oder Vermeidung einzelner nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen beitragen. 

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen des PAI-

Indikators Treibhausgasemissionenkeine sogenannten Scope 3 Emissionen berücksichtigt. 

Ebenso wird im Rahmen des PAI-Indikators „Energieverbrauch und Energieerzeugung aus 

nicht erneuerbaren Energiequellen“ der Datenpunkt „Energieerzeugung nicht erneuerbarer 

Energiequellen“ nicht berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung kontinu-

ierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment-und Mitwir-

kungsprozess aufnehmen.

☐ Nein

Die Anlagestrategie

dient als Richtschnur 

für Investitionsent-

scheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise In-

vestitionsziele oder Ri-

sikotoleranz berück-

sichtigt werden.

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Die allgemeine Anlagepolitik undAnlagestrategie des Flossbach von Storch -Multi Asset -Balanced

wird im Anhang 6adefiniertundbasiert auf dem allgemein gültigen Nachhaltigkeitsansatz der ESG-In-

tegration, der Mitwirkung und Stimmrechtsausübung der Flossbach von Storch Gruppe sowie denAus-

schlusskriterien und der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitions-

entscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren(wie oben beschrieben). 

Nachhaltigkeitsfaktoren werden umfassend in einem mehrstufigen Investmentprozessintegriert. Un-

ter Nachhaltigkeitsfaktoren sind Aspekte in Bezug auf Umwelt-, Sozial-und Arbeitnehmerbelange, die 

Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung zu verstehen, wie 

z.B. PAI-Indikatoren und weitere ESG-Kontroversen. 

Im Rahmen einer spezifischen ESG-Analyse werden Nachhaltigkeitsfaktoren auf ihre potenziellen Chan-

cen und Risiken überprüft,und es wird nach bestem Wissen und Gewissen bewertet, ob ein Unterneh-

men hinsichtlich seiner ökologischen und sozialen Aktivitäten und dem Umgang damit, negativ her-

aussticht oder nicht. Jeder der Faktoren wird dabei aus der Perspektive eines langfristig orientierten 

Investors betrachtet, um sicherzustellen, dass keiner der Aspekte negative Auswirkungen auf den lang-

fristigen Erfolg einer Investition hat.

Die Erkenntnisse der ESG-Analyse findenBerücksichtigung im Chance-/Risikoprofil der Unterneh-

mensanalysen. Nur wenn keine gravierenden Nachhaltigkeitskonflikte vorliegen, die das Zukunftspo-

tenzial eines Unternehmens bzw. Emittenten gefährden, erhält eine Investmentidee Einzug in die so-

genannte Fokusliste (für Aktien) bzw. Garantenliste (für Anleihen) und wird damit zu einem möglichen 

Investment. Die Fondsmanager können nur in Wertpapiere investieren, die auf der internen Fokus-

bzw. Garantenliste aufgeführtsind. Dieses Prinzip stellt sicher, dass investierte Wertpapiere dem ge-

meinsamen Qualitätsverständnis entsprechen.



Im Zusammenhang mit einer aktiven Mitwirkung als Aktionär folgt Flossbach von Storch einer festen Mit-

wirkungspolitik und Leitlinien zur Ausübung von Stimmrechten. Dabei werden die Entwicklungen der 

Portfolioinvestments beobachtet und analysiert. Pflegt eines der Portfoliounternehmen einen unzu-

reichenden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich lang-

fristig auf die Geschäftsentwicklung auswirken können, wird dies direkt bei Unternehmen adressiert und 

versucht, aufeine positive Entwicklung hinzuwirken. Flossbach von Storch versteht sich als konstruktiver 

Sparringspartner (wo möglich) oder als Korrektiv (wo nötig), das angemesseneVorschläge macht und das 

Management bei der Umsetzung begleitet. Leitet das Management die notwendigen Schritte nicht in 

ausreichendem Umfang ein, nutzt das Fondsmanagement seine Stimmrechtediesbezüglichoder ver-

kauft die Beteiligung.

Die Verfahrensweisen 

einerguten Unterneh-

mensführungumfas-

sen solide Manage-

mentstrukturen, die 

Beziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mitar-

beitern sowie die Ein-

haltung der Steuervor-

schriften.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 

die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologi-

schen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

1)1) Anwendung von Ausschlüssen:

Der Teilfonds tätigt nur Investitionen in Unternehmen, die folgende Ausschlusskriterien ein-

halten:

• kontroverse Waffen (Umsatztoleranz ≤ 0%)

• Produktion und/oder Vertrieb von Rüstungsgütern (Umsatztoleranz ≤10%)

• Produktion von Tabakprodukten (Umsatztoleranz ≤5%)

• Abbauund/oderVertrieb von Kohle (Umsatztoleranz ≤30%)

• Keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact ohne positive Perspektive

Ausgeschlossen werden zudem Staatsemittenten,dieentsprechend der Einstufung des Free-

dom House Indexein unzureichendes Scoring ausweisen (Einstufung „nicht frei“).

2)2) Mitwirkungspolitik im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen:
Der Teilfonds achtet auf einen verantwortungsvollen Umgang folgender PAI-Indikatoren: 

Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsintensität sowie CO2-Fußab-

druck auf Basis von Scope 1 und 2 undEnergieverbrauchund Energieerzeugung aus nicht er-

neuerbaren Energiequellen (Fokus nur auf Datenpunkt „Energieverbrauch“)“). Zudem wird auf 

Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für 

multinationale Unternehmen und auf Prozesse, um den Prinzipien und Leitsätzenzu entspre-

chen, geachtet.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung die-

ser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Nicht anwendbar.Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zur Reduktion des Anlageuniversums 

um einen bestimmten Mindestsatz.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 

der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Flossbach von Storch achtet in seinem Analyseprozess besonders auf die Unternehmensfüh-

rung, da diesefür eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens verantwortlich ist. Dies 

bedingt auch den verantwortungsvollen Umgang mit ökologischen sowie sozialen Faktoren, 

die auf den langfristigen Unternehmenserfolg einzahlen. 

Im Rahmen des mehrstufigen Analyseprozesses wird anhand einer hauseigenen Betrachtung 

geprüft, dass in Unternehmen investiert wird, die Verfahrensweisen einer guten Unterneh-

mensführung aufweisen. Dazu zählt u.a. die Auseinandersetzung mit folgenden Fragen:

• Berücksichtigtdie Unternehmensführung ordnungsgemäß und ausreichend ökologi-

sche, soziale und ökonomische Rahmenbedingungen?

• Handeln die (angestellten)Manager verantwortungsvoll und mit Weitblick?

Darüber hinaus werden im Rahmen der Leitlinien zur Ausübung des Stimmrechts kritische Fak-

toren definiert, die einer guten Unternehmensführung entgegenstehen können und die grund-

sätzlich bei der Teilnahme von Haupt-und Generalversammlungen zu berücksichtigen sind.



Die Vermögensalloka-

tiongibt den jeweili-

gen Anteil der Investi-

tionen in bestimmte 

Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge-

drückt durch den An-

teil der: 

-Umsatzerlöse, die 

den Anteil der Ein-

nahmen aus umwelt-

freundlichen Aktivitä-

ten der Unternehmen, 

in die investiert wird, 

widerspiegeln 

-Investitionsausgaben 

(CapEx), die die um-

weltfreundlichen In-

vestitionen der Unter-

nehmen, in die inves-

tiert wird, aufzeigen, z. 

B. für den Übergang zu 

einer grünen Wirt-

schaft 

-Betriebsausgaben 

(OpEx), die die um-

weltfreundlichen be-

trieblichen Aktivitäten 

der Unternehmen, in 

die investiert wird, wi-

derspiegeln.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmana-

gements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Ak-

tienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds,Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu 

investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. 

B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.Angaben zu den einzelnen, pro-

duktspezifischen Grenzen können der Anlagepolitik in Anhang 6a entnommen werden.

Die geplante Vermögensallokation lautet wie folgt.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale:

Es wird zu mindestens 51 %in Wertpapiere und Geldmarktinstrumenteinvestiert. Diese Portfoliowerte

undInvestitionen in hauseigene Fondsunterliegen einem laufenden Screening hinsichtlich der ge-

nannten Ausschlusskriterien und PAI-Indikatoren.

#2 Andere Investitionen: 

Der verbleibende Investitionsanteil bezieht sich auf flüssige Mittel (insb. Barmittel zur Bedienung von 

kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen), Derivate, Drittfondsund zur weiteren Diversifikation indirekte 

Investitionen in Edelmetalle, ausschließlich Gold-Zertifikate. Bei indirekten Investitionsmöglichkeiten 

in Edelmetallen ist die physische Lieferung ausgeschlossen.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Derivate werden nicht zur Erreichung der mit dem Teilfonds beworbenen ökologischen und 

sozialen Merkmaleeingesetzt.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 

zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologi-

sche oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkatego-

rie:

- Die Unterkategorie#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionenein-

gestuft werden.

#1#1

Ausgerichtet auf 

ökologische oder 

soziale MerkmaleInvestitionen

#2 

Andere Investitionen

#1B Andere 
ökologische 
oder soziale 
Merkmale



In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Um-

weltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die dem Flossbach von Storch –Multi Asset -Balancedzugrunde liegenden Investitionen tra-

gen nicht zur Erreichung eines Umweltziels gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-

Taxonomie) bei. Der Mindestanteilder getätigten ökologisch nachhaltigen Investitionen ge-

mäß EU-Taxonomie beträgt 0%.

Das Hauptziel des Teilfonds ist es, zur Verfolgung der ökologischen und sozialen Merkmale 

beizutragen. Daher verpflichtet sich dieser Teilfonds derzeit nicht, einen Mindestanteil seines 

Gesamtvermögens in ökologisch, nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der EU-

Taxonomie zu investieren. Dies betrifft ebenfalls Angaben zu Investitionen in Wirtschaftstätig-

keiten, die gemäß Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU-Taxonomie als ermöglichendeTätigkei-

tenbzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 

Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie1investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

Der Teilfonds strebt keine taxonomiekonformen Investitionen im Bereich fossiles Gas 

und/oder Kernenergie an.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 

und ermöglichende Tätigkeiten?

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch –Multi Asset -Balancedbewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen(0%).

Mit Blick auf die EU-Ta-

xonomiekonformität

umfassen die Kriterien 

für fossiles Gasdie Be-

grenzung der Emissio-

nen und die Umstel-

lung auf erneuerbare 

Energie oder CO2-

arme Kraftstoffe bis 

Ende 2035. Die Krite-

rien für Kernenergie

beinhalten umfas-

sende Sicherheits-

und Abfallentsor-

gungsvorschriften.

Ermöglichende Tätig-

keitenwirken unmit-

telbar ermöglichend 

darauf hin, dass an-

dere Tätigkeiten einen 

wesentlichen Beitrag 

zu den Umweltzielen 

leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für 

die es noch keine CO2-

armen Alternativen 

gibt und die unter an-

derem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen.

1Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") bei-
tragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen -siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirt-
schaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen In-

vestitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformi-

tät von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investi-

tionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxono-

miekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen 

umfassen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
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Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

Da der Teilfonds keine verbindliche Mindestquote für An-

lagen in Staatsanleihen vorsieht, ist der in diesem Schau-

bild dargestellte Anteil an den Gesamtinvestitionen rein 

indikativ und kann daher variieren.



sind nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für ökolo-

gisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU-Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch –Multi Asset -Balancedbewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch –Multi Asset -Balancedbewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen “, 

welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen 

ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen folgende Investitionenfür den Teilfonds: 

Flüssige Mittel werden insb. in Form von Barmittel zur Bedienung von kurzfristigen Zahlungs-

verpflichtungen eingesetzt. Hierbei wird kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz defi-

niert.

Derivatekönnen sowohlzuzuAnlage-als auch zuAbsicherungszwecken eingesetzt werden.

Hierbei wird kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz definiert.

Indirekte Investitionen in Edelmetalle, derzeit ausschließlich Gold-Zertifikate, werden zur wei-

teren Diversifikation eingesetzt. Der soziale Mindestschutz betrifft die Einhaltung des Respon-

sible Gold Guidance der London Bullion Market Association (LBMA). Diese werden nur von 

Partnern bezogen, die sich dazuverpflichtet haben. Diese Richtlinie soll verhindern, dass Gold 

zu systematischen oder weitreichenden Menschenrechtsverletzungen, zu Konfliktfinanzierun-

gen, zur Geldwäsche oder zur Terrorismusfinanzierung beiträgt.

Investitionen in Drittfondswerden zur weiteren Diversifikation eingesetzt. Bei der Auswahl 

der Drittfondswerden die von diesem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen 

Merkmale nicht berücksichtigt.

Bei den Referenzwer-

tenhandelt es sich um 

Indizes, mit denen ge-

messen wird, ob das 

Finanzprodukt die be-

worbenen ökologi-

schen oder sozialen 

Merkmale erreicht.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?

Nicht anwendbar.Der Flossbach von Storch –Multi Asset -Balancedbewirbt ökologische/soziale Merk-

male, bestimmt aber kein Index als Referenzwert.



Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

www.fvsinvest.lu/esg


